
Beschlussvorlage Nr.:  
für die Sitzung des Technischen Ausschusses am:  

Datum: 
Verfasser:  

I. Beschlussgegenstand: 

II. Vorbereitung/Beteiligung:

 Finanzverwaltung  Bauverwaltung Hauptverwaltung       

Verwaltungsausschuss  

OR Störmthal   OR Güldengossa  OR Dreiskau-Muckern 

 Bürgermeisterin  

OR Seifertshain  

Weitere Beteiligte:  

III. Finanzierungsvorschlag/Produkt/Sachkonto:

Produkt:  
Sachkonto: 

IV. Behandlung:  öffentlich  nichtöffentlich 

V. Beschlussvoraussetzungen: 

Bereits gefasste Beschlüsse: 
Aufzuhebende Beschlüsse: 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Vergabeausschuss 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien



Beschluss des Technischen Ausschusses der Gemeinde Großpösna vom 

Nr.:  

Der Technische Ausschuss der Gemeinde Großpösna beschließt: 

 

Finanzierung/Produkt/Sachkonto: 

Produkt:  
Sachkonto: 

Ergebnis 

Anzahl der Mitglieder:   7+1          JA - Stimmen: 
anwesende Mitglieder:       NEIN - Stimmen: 
Ausschluss wegen Befangenheit:       Stimmenthaltungen: 

 

damit ist der Antrag    angenommen und beschlossen    abgelehnt 

Schriftführer     Gemeinderat 

Siegel 

Bürgermeisterin                   Gemeinderat 

Gemeinde Großpösna 
Die Bürgermeisterin 

TECHNISCHER AUSSCHUSS

Maßnahme: 

Strobel
Linien

Strobel
Linien

Strobel
Linien


	Bürgermeisterin: On
	OR Seifertshain: Off
	Weitere Beteiligte: Off
	Hauptverwaltung: Off
	Technischer Ausschuss: Off
	OR Störmthal: Off
	OR Güldengossa: Off
	Bauverwaltung: On
	OR DreiskauMuckern: Off
	öffentlich: On
	nichtöffentlich: Off
	angenommen und beschlossen: Off
	abgelehnt: Off
	Datum der Vorlage: 20.07.2020
	Beschlussvorlage: Es soll ein neues Einfamilienhaus (EFH) errichtet werden. Das Haus ist nicht unterkellert, mit Erdgeschoss und ausgebauten Dachgeschoss, im hinteren Grundstücksteil geplant. An diesem Standort stand ein bereits abgebrochener Bungalow, angrenzende Einfamilienhäuser stehen in der gleichen Bauflucht. Das Haus erhält einen Zwerchgiebel zur Straße hin. Dessen Dachneigung, wie auch die Dachneiung des eigentlichen Satteldaches, beträgt 45°. Die Firstrichtung des Daches ist parallel zur Straße und fügt sich somit ebenso in die angrenzende Bebauung ein.Gemäß Planung wird das Einfamilienhaus auf einer Gründungssohle gegründet. Mit der Gründungssohle wird das Gelände im Bereich des EFH um ca. 80 - 95 cm über das derzeitige Geländeniveau angehoben.  Auf dem Grundstück sind zwei Stellplätze ausgewiesen. Die Breite der Grunstdückszufahrt, ist auf 3,5m zu begrenzen. Die Erschließung ist gesichert. Regenwasser wird über eine Retentionszisterne, gedrosselt auf 0,25 l/s, in den öffentlichen Regenwasserkanal eingeleitet. 
	Bereits gefasste Beschlüsse: 
	Aufzuhebende Beschlüsse: 
	Befangene GR: [0]
	Sitzungsdatum: 27.07.2020
	Beschlussnummer: TA 2020-42
	Beschlusstext: im Rahmen der Anhörung nach § 69 Abs. 1 SächsBO dem Bauantrag zur Errichtung eines Einfamilienhauses in der Rudolf-Breitscheid-Str. 45c, Großpösna, Flurstück Nr.: 228/23 zuzustimmen, und nach § 36 BauGB das Einvernehmen zu erteilen.
	Herr/Frau: [Herr Hanewald]
	NEIN-Stimmen: [0]
	JA-Stimmen: [0]
	Enthaltungen: [0]
	Kurzbezeichnung Beschlussgegenstand: Bauantrag zum Grundstück Rudolf-Breitscheid-Str. 45c, Großpösna, Flurstück Nr.: 228/23 (Errichtung eines Einfamilienhauses)
	Verfasser: [Bauamt]
	Weitere BEteiligte, Planungsbüros etc: 
	Produktnummer: 
	Sachkonto: 
	Anwesende Ausschussmitglieder: [0]
	Maßnahme: 
	Finanzverwaltung: Off
	Vergabeausschuss: Off


